
STADT GEISINGEN Gemeinderat 
BU 19. Mai 2020 
 Vorlage Nr. 33 
 
 
TOP 3  -  öffentlich 
 
Umgestaltung der Außenanlage an der Festhalle in Aulfingen 
- Vorstellung des Planentwurfs 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Der Ortschaftsrat von Aulfingen befasst sich schon seit geraumer Zeit mit der Umgestal-
tung der Außenanlage an der Festhalle. Bereits 2018 wurde das Landschaftsarchitektur-
büro Weisshaupt aus Donaueschingen mit der Überplanung des Geländes beauftragt. Im 
September 2018 konnte der erste Entwurf in einer öffentlichen Ortschaftsratsitzung vor-
gestellt werden. Die Kosten für die gesamte Maßnahme belaufen sich nach der Kosten-
schätzung vom September 2018 auf ca. 261.000 €. 
 
Auf dieser Grundlage wurde im Herbst 2019 ein Antrag beim RP Freiburg für Gelder aus 
dem Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum (ELR) gestellt. Im März 2020 wurde der An-
trag für die Projektförderung mit einem Fördersatz von 40% und einem Höchstbetrag von 
98.160 € bewilligt. Voraussetzung für die Bewilligung ist jedoch, dass mit der Maßnahme 
bis zum 31.07.2020 begonnen werden muss. 
 
Im Haushalt für 2020 sind für diese Maßnahmen 15.000 € für weitere Planungsleistungen 
eingestellt. Für die Realisierung des Projektes müssen die überplanmäßigen Kosten im 
Haushalt nachfinanziert bzw. intern umfinanziert werden. 
 
Nach der aktuellen Kostenberechnung des Büro Weisshaupt wurden die Kosten mittler-
weile angepasst. Bedingt durch die Preissteigerung im Baugewerbe liegt die Gesamt-
summe bei ca. 297.000 €. Herr Weisshaupt wird die Maßnahme in der Sitzung vorstellen. 
 
Beschlussvorschlag: 
 
1. Dem Planentwurf für den Umbau des Festhallenvorplatzes in Aulfingen wird zuge-

stimmt. 
 

2. Das Landschaftsarchitekturbüro Weisshaupt wird für die weiteren Leistungen nach 
HOAI beauftragt. 
 

3. Die Landschaftsbauarbeiten werden schnellstmöglich ausgeschrieben, sodass eine 
Vergabe bis spätestens Mitte Juli 2020 erfolgen kann.  
 

4. Die überplanmäßigen Kosten werden im Haushalt 2020 nachfinanziert bzw. intern 
umfinanziert. 

 
 
Geisingen, 07. Mai 2020 
 
Martin Numberger Christian Butschle 
Bürgermeister Bauamtsleiter 
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